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In der Stadt Offenbach wirken

Sehr geehrte Kunden, 
 
die Sparkasse Offenbach ist seit über 
180 Jahren fester Bestandteil der Region. 
Wir denken langfristig und handeln 
umsichtig im Interesse der Menschen, 
die hier ihre Heimat haben. 
 
Aus unserer besonderen, dem Gemein-
wohl verpflichteten unternehmerischen 
Haltung heraus, leisten wir mit unserer 
Geschäftspolitik, unseren Produkten 
und unserem gesellschaftlichen  
Engagement einen substanziellen 
Beitrag zu nachhaltigem Wohlstands-
wachstum, Lebensqualität und  
gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit  
in unserer Stadt. 
 
Unter dem Motto „Gut.es stiften und 
fördern“ sind wir einer der größten 

Sponsoren der Stadt Offenbach und 
fördern die Bereiche Soziales, Sport und 
Kultur. In der Stadt Offenbach setzen 
wir uns als Arbeit- und Auftraggeber, 
als Partner von Wirtschaft, Kommune 
und der Bevölkerung sowie als Sponsor 
und Stifter für das gemein schaftliche  
Wohlergehen ein.

Die Menschen, die in der Stadt Offen-
bach leben, gestalten ihren Lebensraum 
aktiv mit und übernehmen durch  
ehrenamtliches Engagement soziale 
Verantwortung für Hilfebedürftige.  
Es ist leicht, einzelne Dinge zum Wohle 
Aller anzustoßen und zu verändern.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Ihre Sparkasse Offenbach
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Sie möchten aktiv mitgestalten?

Wir bieten Lösungen für gemeinnützi-
ges Wirken in unserer Stadt Offenbach!

• Wenn Sie Ihr Vermögen dauerhaft 
für gemeinnützige Zwecke  
einsetzen möchten.

• Wenn Sie dem Gemeinwohl  
dienende Institutionen in Offen-
bach fördern wollen und schon 
Vorstellungen haben, wen oder  
was Sie unterstützen möchten.

Dann kann Ihnen Ihre Sparkasse  
Offenbach als professioneller Partner  
weiterhelfen. Wir unterhalten drei  
gemeinnützige, rechtlich selbständige  
Stiftungen, zwei dieser Stiftungen sind 

seit vielen Jahren fest in der Stadt  
etabliert. Bei allen Stiftungen sind 
Zustiftungen zum jeweiligen Kapital 
möglich. Als Zustifter können Sie auf 
unsere umfassenden Erfahrungen im 
Stiftungsmanagement, unser Wissen 
und unsere Zuverlässigkeit zählen.

Für den Einzelnen ist die Gründung 
einer Stiftung formal sehr aufwendig 
und kostenintensiv. Mit der Möglich-
keit einer Zustiftung zu unseren drei 
bestehenden Stiftungen bereiten wir 
Ihnen einen umkomplizierten Weg zu 
gemeinnützigem Engagement und 
stellen sicher, dass Ihr Wille dauerhaft 
erfüllt wird.
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Stiftung
Eigenständige 

Vermögensmasse
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Bei einer Stiftung handelt es sich um 
eine eigenständige Vermögensmasse. 
Mit den Erträgen des Vermögens wird 
nachhaltig ein vom Stifter festgelegter 
Zweck verwirklicht, wobei das   
Vermögen dauerhaft für die Erfüllung 
des Stiftungszweckes erhalten bleibt.

Mit einer Zustiftung wird das Kapital 
einer Stiftung erhöht und Ihre Vermö-
genswerte bleiben über Generationen 
erhalten. Den Zeitpunkt der Zustiftung 
bestimmen Sie selbst, dieser kann zu 
Lebzeiten sein, aber auch im Rahmen 
eines Letzten Willens. Da eine Stiftung 
ihre Stiftungszwecke nur durch Erträge 
verwirklichen kann, erzielt die Stiftung 
durch eine Zustiftung höhere Erträge 

und kann somit ihre Zwecke nach- 
haltiger verfolgen.

Bei allen drei Sparkassenstiftungen 
können Sie eine Zustiftung einbringen.

Ab einer Zustiftung von 250.000 Euro 
können Sie „Ihre“ Erträge auf Wunsch 
einem bestimmten Zweck oder  
innerhalb eines Zweckbereichs einer 
bestimmten gemeinnützigen  
Einrichtung zukommen lassen. Ihre 
Zustiftung kann dann auch mit einem 
persönlichen Namenswunsch versehen 
werden. Damit erhält die von Ihnen 
begünstigte Einrichtung Jahr für Jahr 
in Ihrem Namen die Erträge aus dem 
anteiligen Stiftungsvermögen.

Stiftung und Zustiftung –  
was steckt dahinter?
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Die Stiftungen der Sparkasse 
Offenbach im Überblick

Mit unseren drei Stiftungen bieten wir 
Ihnen vielfältige Möglichkeiten für in-
dividuelles Engagement. Abhängig von 
Ihren persönlichen Wünschen können 
Sie sich für eine Zustiftung zur

• Kulturstiftung der Städtischen  
Sparkasse Offenbach am Main 

• Sportstiftung der Städtischen  
Sparkasse Offenbach a. M. 

• Sparkassenstiftung Offenbach, 
mit breitgefächerten Zwecken

entscheiden.

Bei allen drei Stiftungen ist eine  
Unterstützung auf das Gebiet der  
Stadt Offenbach beschränkt. 

Der Stiftungsvorstand führt die  
Geschäfte der Stiftung und entscheidet 
über die Verwendung der Mittel. Er setzt 

sich zusammen aus einem Vorstands-
mitglied der Sparkasse Offenbach, 
einem Mitarbeiter der Sparkasse Offen-
bach und zwei weiteren Mitgliedern, die 
vom Stiftungsbeirat gewählt werden.

Aufgabe des Stiftungsbeirates ist es, 
dem Vorstand bei dessen Entschei-
dungen beratend zur Seite zu stehen. 
Er überwacht den Vorstand und stellt 
sicher, dass der Stifterwille beachtet 
und umgesetzt wird. Der Stiftungsbeirat 
setzt sich zusammen aus dem amtieren-
den Oberbürgermeister der Stadt  
Offenbach, einem weiteren Vorstands-
mitglied der Sparkasse Offenbach und 
bis zu 15 weiteren sachkundigen  
Mitgliedern, die vom Vorstand der  
Sparkasse Offenbach gewählt werden.

Die Stiftungen werden durch die  
Stiftungsaufsicht des Regierungs- 
präsidiums Darmstadt überwacht.
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Große Augen machen –  
Die Kulturstiftung der Städtischen 
Sparkasse Offenbach am Main

Die Kulturstiftung steht seit ihrer  
Gründung anlässlich des 150-jährigen 
Bestehens der Städtischen Sparkasse 
Offenbach am Main im Jahr 1983 für  
die Förderung von Kunst und Kultur- 
werten im weitesten Sinne. 

Dies erfolgt durch zweckgebundene Zu-
wendungen an bestimmte Institutionen 
für Ausstellungsstücke und zur Förde-
rung kultureller Projekte sowie durch 
die Auslobung von Preisen.  

Besonderes Augenmerk legt die Kultur- 
stiftung auf die Vielfältigkeit der  
Förderprojekte, die von der jährlichen, 
auf Nachhaltigkeit angelegten Aus-
schüttungstätigkeit profitieren. Der 
Zweckbereich der Förderungen umfasst 
Ausstellungsstücke, Theater- und  
Konzertprojekte, kulturelle Schul- 
projekte und vieles mehr.
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Sport und Bewegung sind in hohem Maße 
am Wohlbefinden von Körper und Seele 
beteiligt. Vor dem Hintergrund dieser 
Idee hat es sich die Sportstiftung  
seit 2011 zum Ziel gesetzt, den Breiten- 
sport und alle damit verbundenen 
Bedürfnisse zu unterstützen und zu 
fördern.

Dies erfolgt durch die Bewilligung von 
Zuschüssen für den Erwerb von Sportge-

räten, die Verbesserung von Trainings- 
bedingungen, die Beschäftigung und 
Qualifizierung von Trainern, die Unter-
stützung von Sportveranstaltungen, 
den Sport mit Behinderten, den Bau 
und die Unterhaltung von sportlich 
genutzten Flächen sowie die Förderung 
sportlicher Talente und begabter Nach-
wuchssportler.

Auf die Plätze, fertig, los: 
Die Stadt bewegen – 
Die Sportstiftung der Städtischen 
Sparkasse Offenbach a. M.



Kolumne

Bildunterschrift

9

Die Sparkassenstiftung Offenbach ist 
mit ihrer Gründung im April 2014 die 
jüngste der drei Stiftungen der Städt. 
Sparkasse Offenbach a. M. Ihre Zwecke 
sind bewusst breit gefächert, um die 
vielseitigen Anforderungen des Zusam-
menlebens in der Stadt nachhaltig zu 
unterstützen und umfasst die Förderung

• des öffentlichen Gesundheits- 
wesens und der öffentlichen  
Gesundheitspflege

• der Jugend- und Altenhilfe
• der Erziehung, Volks- und  

Berufsbildung einschließlich  
der Studentenhilfe

• des Wohlfahrtswesens, 
insbesondere der Zwecke der 
amtlich anerkannten Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege

• der Rettung aus Lebensgefahr
• des Feuer-, Arbeits-, 

Katastrophen- und Zivilschutzes 
sowie der Unfallverhütung

• der Fürsorge für Strafgefangene 
und ehemalige Strafgefangene

• der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern

• des Schutzes von Ehe und Familie
• mildtätiger Zwecke
• kirchlicher Zwecke, wenn die  

Religionsgemeinschaft eine  
Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ist.

Alles, was die Stadt begehrt –  
Die Sparkassenstiftung Offenbach
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So teilen sich die Aufgaben bei einer Zustiftung zu einer Stiftung auf:

Stiftungsverwaltung / 
Sparkasse Offenbach

 Laufende Beobachtung der 
rechtlichen / steuerlichen 
Rahmenbedingungen der 
Stiftung und ggf. erforderliche 
Anpassungen

 Kontoführung und Buchhaltung
 professionelle Vermögensanlage
 Stiftungsverwaltung
 Anforderung und Prüfung der 

gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Voraussetzungen der zu 
fördernden Einrichtung

 Abwicklung der Förderung an die 
begünstigte Einrichtung

 Überwachung der 
zweckgerechten Verwendung der 
Zuwendung beim Empfänger

 Ausstellen von 
Zuwendungsbestätigungen

 Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellen des Jahresabschlusses 

und eines jährlichen Berichtes 
über die Erfüllung des 
Stiftungszweckes

 Prüfung des Jahresabschlusses 
durch die Revision der 
Städtischen Sparkasse Offenbach 
am Main

Zustifterin / Zustifter

 Sie entscheiden in welcher 
Stiftung Sie sich dauerhaft 
gemeinnützig engagieren wollen.

 Zustiftung an die Stiftung – Sie 
entscheiden über die Höhe Ihrer 
Zustiftung

 Ab einer Zustiftung in Höhe 
von 250.000 Euro können Sie 
„Ihre“ Zinsen auf Wunsch einem 
bestimmten Zweck oder innerhalb 
eines Zweckbereichs einer 
bestimmten gemeinnützigen 
Einrichtung zukommen lassen. 

Nie war es einfacher sich an  
einer Stiftung zu beteiligen
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Steuerliche Förderung

Zustiftungen sind steuerlich begünstigt.

Die Stiftungen der Sparkasse Offenbach 
sind rechtsfähige öffentliche Stiftungen 
des bürgerlichen Rechts, die nach ihrer 
Satzung ausschließlich steuerbegüns-
tigten Zwecken dienen.

Die Erträge aus Ihrer Zustiftung sind 
von Steuern befreit.

Schenkung- und Erbschaftsteuer
Die Zustiftung in das Kapital einer 
Stiftung ist schenkung- und erbschaft-
steuerbefreit. 

Wenn geerbtes oder durch Schenkung 
erworbenes Vermögen innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Erwerb einer 
Stiftung zugestiftet wird, wird die Erb-
schaftssteuer rückwirkend erlassen.

Einkommensteuer
Sie können Ihre Zustiftung in das Kapital 
einer Stiftung innerhalb bestimmter 
Höchstbeträge zu 100 % als Sonder-
ausgaben steuerlich geltend machen. 
Der Betrag kann dabei  über 10 Jahre 
verteilt werden.

Beispiel Zustiftung 
 
Zustiftung  100.000,00€
Steuererstattung bei 
einem angenommenen 
Steuersatz von 30% 30.000,00€

Ihr Aufwand 70.000,00€

In rechtlicher oder steuerlicher Hinsicht 
wird keine Gewähr übernommen.  
Sprechen Sie hierzu mit ihrem Steuer- 
berater oder Rechtsanwalt.



14

Impressum

Herausgeber
Sparkasse Offenbach
Berliner Straße 46
63065 Offenbach am Main
Hinweis: Dies ist lediglich 
eine unverbindliche Informa-
tionsschrift, welche weder ein 
Angebot, eine Empfehlung 
oder eine Beratung darstellt.

Gestaltung
Urban Media Project
www.urbanmediaproject.de
Offenbach am Main

Druck
Gathof Druck GmbH
Offenbach am Main

Bildnachweise

Mainufer 1, 2/ Seite 2, 8: 
© Rosa Aquilar
Rumpenheimer Schloss / 
Seite 2: © Lena Ditlmann
Klingspor Museum / Seite 7: 
© Lena Ditlmann
Offenbach / Seite 9: 
© Offenbach am Main
Sämtliche Bilder / 
Seite 10, 11, 12, 13: 
© Deutscher Sparkassen-
verlag



Kontakt

Sparkasse Offenbach
Berliner Straße 46
63065 Offenbach

kulturstiftung@sparkasse-offenbach.de
sparkassenstiftung@sparkasse-offenbach.de
sportstiftung@sparkasse-offenbach.de

Telefon: 069 8067-450


